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§ 1 Einführung

1948 ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von der Ge
neralversammlung der UN verabschiedet worden.1 Das Ziel: die Etablierung der 
allgemeinen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Es 
ist eine Absichtserklärung der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, für die 
Einhaltung der dort niedergelegten Menschenrechte einzustehen, ihre Durchsetzung 
zu fördern und ihre Anerkennung zu gewährleisten.2 Ein Versprechen, das auch 
heute noch gelten soll.

Die Verabschiedung der AEMR und darauf basierende völkerrechtliche Ab
kommen und regionale Menschenrechtschartas hatten positive Einflüsse auf die 
Verwirklichung der Menschenrechte, sei es durch die Möglichkeit, Menschen
rechtsverletzungen vor entsprechenden Gerichten geltend machen zu können, sei es 
durch ein größeres politisches Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes der 
Menschenrechte und der Verabschiedung von Gesetzen, durch die Staaten ihrer 
menschenrechtlichen Schutzpflicht nachkommen möchten.3 Nichtsdestotrotz ent
spricht eine Welt, in der es keine Menschenrechtsverletzungen gibt, einer Utopie. 
Trotz der Bemühungen vieler Staaten kommt es regelmäßig zu Menschenrechts
verletzungen, an denen diese nicht selten beteiligt sind.4

Legt man Menschenrechtsverletzungen zunächst ein sehr weites Begriffsver
ständnis zugrunde und versteht hierunter grundsätzlich die Beeinträchtigung der 
Menschenrechte vorerst unabhängig von einer entsprechenden Bindungswirkung5, 
so sind es aber nicht nur Staaten, die dazu beitragen, dass es auch gut 75 Jahre nach 
der Verabschiedung der AEMR immer noch täglich zu Menschenrechtsverletzun
gen kommt. Auch Private können in diesem Sinne negativ auf menschenrechtlich 
geschützte Rechtsgüter einwirken.6 Dieser Umstand wird vor allem Unternehmen 
regelmäßig vorgehalten, insbesondere solchen, die global operieren. So kann etwa 

1 United Nations, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte v. 10. 12. 1948, A/RES/217 A 
(III).

2 A/RES/217 A (III), Präambel, S. 1; siehe auch Lochbihler, Vereinte Nationen 2018, 243 
(243).

3 In diese Richtung auch Lochbihler, Vereinte Nationen 2018, 243 (243).
4 Zu nennen sind hier etwa die Unterdrückung von Regimekritiker*innen, die Diskrimi

nierung von Minderheiten oder die staatliche Einschränkung der Meinungsfreiheit; siehe 
hierzu Lochbihler, Vereinte Nationen 2018, 243 (244 f.); Ramcharan, Vereinte Nationen 
2008, 201 (201 f.).

5 Zur Bindung von Unternehmen an die Menschenrechte siehe § 1 I. sowie Teil 1 § 3 I.
6 Hübner, Unternehmenshaftung für Menschenrechtsverletzungen, 2022, S. 10.



bereits der Preisdruck, den die großen Abnehmerunternehmen ausüben, dazu füh
ren, dass es bei der Produktion von Gütern und Rohstoffen zu Beeinträchtigungen 
menschenrechtlich geschützter Rechtsgüter kommt.7 Das lässt sich beispielhaft an 
der Produktion von Kakao veranschaulichen: In Deutschland wurden im Jahr 2023 
knapp 435.100 Tonnen Kakao eingeführt8 und anschließend zu zahlreichen Pro
dukten weiterverarbeitet. Sei es zur klassischen Tafel Schokolade oder zu Kosme
tikprodukten wie Kakaobutter. Die Qualität des Kakaos steht dabei nicht im Vor
dergrund.9 Vielmehr zählt, dass das Produkt möglichst günstig ist. Dieser Preis
druck führt dazu, dass Kakaobauern und -bäuerinnen ihren Beschäftigten auf den 
Plantagen kaum einen Lohn zahlen können, der das Existenzminimum sichert und 
ebenso selbst kaum das Nötigste zum Leben mit dem Betrieb der Plantage verdie
nen.10 Anders wäre es nicht möglich, den Preisvorstellungen am Markt gerecht zu 
werden. Nach dem weiten Verständnis der AEMR, was menschenrechtlich zu 
schützende Rechtspositionen sind, gehört gerade das Recht auf eine gerechte und 
befriedigende Entlohnung, die eine der menschlichen Würde entsprechende Exis
tenz sichert, jedoch dazu.11 Das ist auch in Art. 7 des Internationalen Pakts über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR) verankert. Dieser bildet 
zusammen mit der AEMR und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und po
litische Rechte (IPbpR) die internationale Menschenrechtscharta.12 Der Preisdruck 
durch die Abnehmerunternehmen führt aber nicht nur dazu, dass die Beschäftigten 
oftmals keinen existenzsichernden Lohn erhalten, sondern ebenso dazu, dass es 
vermehrt zu Kinderarbeit kommt.13 Zum einen, weil der Einsatz von Kindern für die 
Plantagenbetreibenden günstiger ist als der von Erwachsenen und zum anderen, 
weil Familien auf den zusätzlichen Verdienst der Kinder angewiesen sind.14 Dass 
Kinderarbeit beim Betrieb von Kakaoplantagen keine Seltenheit ist, zeigen ver
schiedene Studien.15 Der Einsatz von Kinderarbeit steht jedoch oft nicht mit den 

7 Siehe hierzu auch in Bezug auf die Ausnutzung einer Machtposition Herr/Teipen/Gräf, 
Corona und das globale Machtgefälle in Lieferketten, in: Haipeter/Helfen/Kirsch/Rosenbohm, 
S. 117.

8 Statistisches Bundesamt, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemittei 
lungen/Zahl-der-Woche/2024/PD24_13_p002.html [zuletzt abgerufen am 31.07. 2024].

9 Hütz-Adams, Menschenrechtsverletzungen im Kakaoanbau, 2019, S. 9.
10 Hütz-Adams, Menschenrechtsverletzungen im Kakaoanbau, 2019, S. 15–17. Auf diesen 

Umstand nimmt auch die CSDDD in Erwg. 47 Bezug.
11 Siehe Art. 23 Abs. 3 AEMR.
12 Kinsch, Grund- und Menschenrechte: GRCh und EMRK, in: Basedow/Hopt/Zimmer

mann, S. 779 (779); Brunk, Menschenrechtscompliance, 2022, S. 11; von Reutern-Kulen
kamp, Menschenrechte im Spannungsfeld, 2017, S. 60; Davarnejad, Menschenrechtsverant
wortung, 2020, S. 88; Schramm, Unternehmerische Selbstverpflichtungen, 2020, S. 41; 
Koeltz, Menschenrechtsverantwortung multinationaler Unternehmen, 2010, S. 60.

13 Hütz-Adams, Menschenrechtsverletzungen im Kakaoanbau, 2019, S. 17.
14 Hütz-Adams, Menschenrechtsverletzungen im Kakaoanbau, 2019, S. 18.
15 Siehe etwa Mull/Kirkhorn, Public Health Rep 2005, 649; IITA, Summary of Findings 

from the Child Labor Surveys In the Cocoa Sector of West Africa: Cameroon, Côte d’Ivoire, 
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ILO-Kernarbeitsnormen zum Verbot und unverzüglichen Maßnahmen zur Beseiti
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit16 im Einklang.

Das Beispiel des Kakao-Anbaus steht hierbei exemplarisch für verschiedene 
Menschenrechtsverletzungen im Kontext der Herstellung von Produkten. Auch in 
anderen Branchen besteht ein erheblicher Preisdruck, der die Zahlung von Löhnen 
unterhalb des Existenzminimums und den Einsatz von Kinderarbeit zur Folge hat.17

Menschenrechtsverletzungen in einem weiten Sinne können aber auch mittelbar 
durch die Herstellung von Produkten hervorgerufen werden. Insbesondere dann, 
wenn der Anbau oder der Abbau von Produkten Schäden an der Umwelt hervor
rufen, die sich wiederum nachteilig auf die Gesundheit der Beschäftigten sowie der 
dort lebenden Bevölkerung auswirken. Ein Beispiel hierfür sind etwa die Vorwürfe 
gegenüber einem Zulieferer von BMW. Dieser soll nach Recherchen von NDR, 
WDR und SZ große Mengen von Arsen beim Abbau von Kobalt in die Umwelt 
gelangen lassen.18 Das zeigt sich insbesondere in der hohen Arsen-Konzentration in 
Wasserproben rund um die Mine. Hierbei wird der Grenzwert der WHO deutlich 
überschritten. Gerade im Zusammenhang mit der Gewinnung von Rohstoffen für 
die Metallindustrie kommt es immer wieder zu Boden- und Gewässerverschmut
zungen, die wiederum gesundheitliche Risiken für die dort lebende Bevölkerung 
bergen.19 Das Recht auf Gesundheit ist allerdings ebenso i. S.d. Art. 12 IPwskR eine 
menschenrechtlich geschützte Rechtsposition.

Die Herstellung von Produkten bildet einen wesentlichen Bereich, in dem Un
ternehmen regelmäßig vorgeworfen wird, dass sie durch die Ausgestaltung ihrer 
Lieferketten und die Art und Weise ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit negative Aus
wirkungen auf menschenrechtlich geschützte Rechtspositionen erzeugen. Die an
geführten Beispiele bilden hierbei nur einen Bruchteil der Vorwürfe ab. Grund- und 
Menschenrechtsverletzungen sind allerdings keine Phänomene, die sich auf die 
analoge Welt und die Herstellung von Produkten beschränken. Durch die Digitali
sierung finden Beeinträchtigungen und Verletzungen von Grund- und Menschen
rechten auch im digitalen Raum statt. Nicht selten werden Social-Media-Plattfor
men dazu genutzt, um rechtswidrige Inhalte zu verbreiten, andere Nutzer*innen zu 

Ghana and Nigeria, abrufbar unter: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadn772.pdf [zuletzt ab- 
gerufen am 31. 07. 2024]; zur Kinderarbeit allgemein siehe International Labour Office (ILO)/ 
United Nations Children’s Fund, Child Labour, 2021.

16 International Labour Organisation, Übereinkommen 182.
17 Zur parallelen Problematik im Textilsektor siehe Albrecht et al., Die Achtung von 

Menschenrechten entlang globaler Wertschöpfungsketten, S. 182 ff.
18 Ben Heubl et al., BMW und die Mär vom sauberen Kobalt, abrufbar unter: https://www. 

sueddeutsche.de/projekte/artikel/wirtschaft/bou-azzer-arsen-umweltverschmutzung-e-autos- 
bmw-e972346/?reduced=true [zuletzt abgerufen am 31. 07. 2024]; siehe hierzu auch https:// 
www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/bmw-zulieferer-kobalt-marokko-100.html [zuletzt ab
gerufen am 31. 07. 2024].

19 Albrecht et al., Die Achtung von Menschenrechten entlang globaler Wertschöpfungs
ketten, S. 160.
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